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M 44. Samstag den.W. Oktober

Äbonimnentspreis:
Für die Stadt Solo-
a thiirn:
Mlb,ährl, Fr. 4. 50.
Blerteljährl.:Fr.2.25.
Franco für die ganze

Schweiz:
Halbjährl.: Fr. 5. -B-erteljährl: Fr. 2. 90.
Für das Ausland ^Halbjahr franco:
Für ganz Deutschland

U.Frankreich Fr. 6.

etr eiZerisclre

Airchen eitung.
Fur Italien Fr. S. S0.

Für Ainerika Fr. 8. 50.

Ktnrückungsgebuhr:
10 Cts. die Petitzeile

(8 Pfg. RM. für
Deutschland.)

Erscheint
jeden S a m st a a

1 Bogen

N.cese und Gelder
franco.

lei,

hat

l°hn

Fe

êine Ansprache Uapst Pins tX.

^ o IN. Am 1t). Oktober empfing der
hl- Bater 600 Pilger anS der Diözese

^rsanyon, deren Adresse er (nach der Ueber-

Atzung des W. „Vaterland") mit folgen--
^r Ansprache beantwortete:

»Groß und bewunderungswürdig ist

^ katholische Bewegung, die in dieser

à in Frankreich hervortritt, meine theu-

Söhne, denn der größte Theil dieser

î Nation ist beseelt vom Geiste des Glau-

und bezeigt sich unerschrocken als

Östlich. Waö Sie anbelangt, so nehmen
^îe an der katholischen Bewegung auf

^ue offene und energische Weise Theil,
^hr Bestreben ist, sich mehr und mehr
Greint zu erweisen mit diesem Zentrum

Wahrheit, mit dem hl. Stuhle zu
Aiv m,

Die Feinde der Religion sehe» mit
schrecken diese Einigkeit und diese Ein-
^cht, denn sie zittern mit dem Satan

seinen Genossen vor der bloßen Idee,
^e Völker katholisch, apostolisch und rö-
^'Ich zu sehen.

Aber lassen wir die Anhänger des

atans sich in Wuth verzehren und schrei-

wir voran, indem wir uns gänzlich
^ die Hand Gottes ergeben, der uns führt
üüd schützt.

>Üch bewundere diese Umwandlung in
lîwnkreich und ich freue mich derselben.
^6) bewundere diese erbaulichen Wall-
Ehrten, den Eifer, mit welchem man zu

Sakramenten geht, die Werke der

"ichstenliebc, welche sich vermehren; ich

wundere endlich all' daS Große, was
^ Gunsten der Religion geschieht. Aber

^îhr noch bewundere ich die Barniherzig-

und Güte Gottes gegen uns. Er

augenblicklich Ihre Frömmigkeit be-

>en wollen durch die Verwirrung der

-'gen nnd namentlich durch die seiner

minde.

h^er wüßte nicht, daß Frankreich in

^ letzten Zeiten harte Proben hat be-

^n müssen? Ich wiederhole hier nicht

die großen Uebel, welche auf Ihnen ge-

lastet haben. Die ganze Welt kennt sie,

die ganze Welt beklagt Ihre Lage. Sie,
die Sie eS erprobt haben, wissen vor

Allem, wie schwer die Last war, die Sie

getragen. Aber wenn Sie, wenn die ganze

Welt es weiß, Gott weiß es insbesondere.

Er hat Ihren Schmerz gesehen und noch

bevor er Ihren Leiden ein Ende gemacht,

hat er Ihnen ein sichtbares Pfand seiner

väterlichen Liebe geben wollen.

Ich sage nicht nur, meine theuren

Söhne, daß Gott die Gebete erhört hat,

die Sie ihm in seinen Tempeln darge-

bracht; daß er mit väterlicher Liebe die

Arme ausgebreitet hat, um Sie an sein

Herz zu drücken und Ihre Brust mit

einem wahren Troste, einer echten Kraft
und einer unerschütterlichen Festigkeit zu

erfüllen; daß er Sie, die Pilger, gesegnet

hat, und vor Allem Ihre Licbeswerke für
die Armen und Verirrten. Nicht zufrie-

den damit, hat Gott beweisen wollen durch

seine Wohlthaten, daß Ihre Werke der

Gerechtigkeit und Heiligkeil wie ein wohl-

riechendes Brandopfer zu seinem Throne

aufgesti m sind. Blüht nicht in diesem

Augen' ke der Handel in Frankreich; ist

seine E e nicht reich in vielen Provinzen;

rollt r t das baare Geld reichlich in

Ihrem Lande, während es anderswo, und

besonders in Italien, verschwunden ist und

dem Papiergelde Platz gemacht hat?
Ich sage mit Ihnen, daß diese öffent-

lichen Akte des Glaubens und der Liebe,

diese Ausübung der Religion, weit ent-

fernt die SarkaSmen der Bösen und die

Mißbilligung der Schwachen zu verdienen,

daS Herz Gottes zu unseren Gunsten

rühren und es bewegen, uns zu trösten

durch seinen Frieden und sogar durch

Ueberflnß an irdische» Gütern. Ja, die

Akte der Demuth, weit entfernt davon,

zu erniedrigen, erheben, (jui ss iiumiliat,
sxultuditur.

Dagegen wiederholt Jesus Christus das

Verdammungsurtheil über die Störer der

öffentlichen Ordnung und über die Neuerer

in Sachen der Religion, über die, welche

in religiösen Dingen mitreden wollen,

ohne Autorität dazu zu haben, und die

nach ihrer Willkür über die Disciplin und

selbst über die Dogmen seiner Kirche ent-

scheiden wollen. »sZuomocko kus intimst!

non kabons vöstöin nuptiàin? ?i'o-
z'ssit sum in tensbims sxtsi'iorss... -

Heutigen Tages hat die Jmpietät über-

Hand genommen; man begnügt sich nicht

zu wünschen, daß die Diener deS Heilig-

thums in geringer Zahl und schweigsam

seien; nein, man verlangt, daß sie vom

Angesichte der Erde verschwinden nnd mit

ihnen Alles, was an die Religion erinnert.

Eitles und wahnsinniges Begehren! Die

Kirche wird mit ihren Dienern bestehen

bis zur Vollendung der Zeiten, wie sie

aufrecht gestanden ist in der Vergangen-

heit, so heute, so in Zukunft. Aber wir,
wir müssen mitwirken zu ihrem Bestehen

durch unsere Gebete, damit wir die Ge-

duld erlangen, die nöthig ist, um in einer

Weise, die für uns zum Verdienste wird,
die Leiden, die auf uns lasten, zu ertragen,

um für die Kirche den Frieden zu erlan-

gen, den wir von Gott erbitten, um selbst

für die Feinde der Kirche die Erleuchtung

zu erlangen, deren sie bedürfen, um der

Finsterniß zu entrinnnen, in der sie wan-

dein, jener schrecklichen Finsterniß, in der

sie sich nicht scheuen, die heiligsten Dinge

zu verspotten, wie die Phärisäer Jesus

Christus verspotteten, -vsriciàut sum.»

Aber die Ungläubigen vergehen und die

Kirche bleibt zum Glücke der Menschheit

und zur Ehre Gottes. Sie bleibt die

untrennbare Genossin ihres himmlischen

Bräutigams: «Loss SAo vobiseum sum

usqus ull sousummutionsm sassulil»

Mein Gott gib, daß alle deine gegen-

wärtigen Kinder und Me die Zahllosen,

welche ihnen gleichen, die auf dem Ange-

gesichte der Erde zerstreut sind, der heiligen

Kirche treu bleiben, die du gegründet hast,

deren treuer Wächter du bist, deren star-

ker Hort, deren unantastbares Haupt.

Laß auch heute von Neuem deinen Segen

auf sie herabströmen, d aß er sie stärk

gegen ihre Feinde, daß er sie einige uud

kräftige in ihren heiligen Entschlüssen.

Segne Frankreich, befreie es von den Lei-

den, die eS niederdrücken, aber vor Alleme

erhalte und vermehre den Glauben, der

diese große Nation von jeher geadelt hat

und möge dieser Glaube ihr beistehen in

den Gefahren, die sie bedrohen können,

ösussiiotio vsi sts.

Der Inhalt des verner. Ariedens-
störungsgesetzes und dessen Kmpfeh-
lnng durch die Aotschaft des „Hro-
hen Flathes" an das Wernervolk.

Als wichtiges Beleg zur Zeitgeschichte

und zum einstweiligen Abschlüsse dieses

Handels müssen wir die genannten zwei

Aktenstücke noch vorführen. Wir sagen

mit Bedacht: zum einstweiligen
Abschlüsse; denn mag daS fragliche Gesetz

am 31. Oktober angenommen oder ver-

worsen werden, so ist der Gegenstand

noch nicht erledigt. Der Streit
wird und muß fortdauern, bis entweder

eine weisere Politik in den Bnndesbehör-

den, oder dann Erfahrungen der ernste-

sten und traurigsten Art zu Grundsätzen

des Rechtes und der geordneten Freiheit

zurückführen, unter denen ein Friede unter

den Confessionen möglich ist.

Gesetz gegen die Störung des confesflo-

nellen Friedens,
erlassen in zweiter Berathung, 13. und

14. Sept. 1875.

Art. 1. Wer in einer den öffentlichen

Frieden gesährdenden Weise Angehörige

einer Confession oder einer religiösen Ge-

nossenschaft zu Feindseligkeiten
gegen Angehörige einer andern anreizt,
wird mit Geldbuße bis zu 1000 Fr>

i

oder mit Gefängniß bis zu einem Jahre
bestraft.

Art. 2. Ein Geistlicher oder Reli-
gionSdiener, welcher in Ausübung oder

bei Anlaß der Ausübung gottesdienstlicher

oder seelsorglicher Handlungen Staatscin-

Achtungen oder Erlasse der StaatSbehör-
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den in einer den öffentlichen Frieden ge-

fährdenden Weise zum Gegenstand einer

Verkündigung oder Erörterung macht,
oder seine amtliche Stellung in anderer

Weise zu politischen Zwecken mißbraucht,
wird mit Geldbuße bis 100» Fr. oder

mit Gefängniß bis zu einem Jahre be-

straft.

^ 3. Geistlichen oder andern Re-
ligionSdieàn, welche nicht an einer staat-
lich anerkannten Kirchgemeinde angestellt
sind, ist die Ausübung gütlicher Bereich-
tungen bei einer Religionsgel.»ffenschaft
und jede Wirksamkeit an Schulen unwr.
sagt:

1) wenn der Betreffende einem staat-
lich verbotenen religiösen Orden an-
gehört;

2) wenn er erwiesener Maßen sich öf-
fentlich den StaatSeinrichtungen und
Erlassen der Staatsbehörden wider-
seht hat, auf so lange, als diese

Widerspenstigkeit dauert.

Wer entgegen diesen Vorschriften geist-

liche Verrichtungen ausübt, wird mit
Geldbuße bis zu 1000 oder mit Gefäng-
niß bis zu einem Jahre bestrast.

Art. 4. Zur Vornahme von Pontifi-
kalhandlungen (bischöflichen JuriSdiktionS-
akten *) im Kantonsgebiet von Seite eines

auswärtigen, staatlich nicht anerkannten

kirchlichen Obern ist die Bewilligung des

Regierungsrathes erforderlich. Diese Be-

willigung ist nur auf Zeit und nur für
bestimmte, speziell zu bezeichnende Hand-
lungcn (z. B. Firmelungen) zu ertheilen
und darf an keinen Delegirten auf berni-
schein Kantonsgebiet übertragen werden.
Wer ohne eine solche Bewilligung oder in
Ueberschreitung der in denselben zesehten

Grenzen Pontifikalhandlungen im Kanton
ausübt, wird mit Geldbuße bis zu 1000
Fr. oder mit Gefängniß bis zu zwei

Jahren bestraft.

Art. 5. Außerhalb der dazu bestimm-
ten Lokale (Kirchen, Kapellen, Bethäuser,
Privathäuser, Sterbehäuscr oder andere

geschlossene Räume) dürfen keine öffentli-
chen kirchlichen Prozesstonen oder sonstige

kirchliche Ceremonien stattfinden. Borbe-
halten bleiben:

1) der FeldgotteSdienst gemäß der nä-
Hern Vorschriften der Militärgesehe
und den Anordnungen der militäri-
schen Obern;

2) die kirchliche Begräbnißfeier, nach

den hierüber aufzustellenden beson-

dern Bestimmungen.

WiderHandlungen werden mit Geldbuße

*) Also wieder die lächerliche Verm eugung
von Pontisikalhaiidluilgen und JuriSdiktionS-
akten! Die Spendung des FirmsakramenteS
oder der Priestcrehe z. B. ist eine Pontifikal-
Handlung und kein JuriSdiktionSakt; die Auf-
nähme in den Pnesterstand oder die Zulassung

zu den Weihen ist ein JuriSdiktionSakt, der

auch von einem Delegirten ausgehen kann,

welcher nicht Bischof ist.

bis zu 200 Fr. oder mit Gefängniß bis

zu 60 Tagen bestraft.

Art. 6. Versammlungen oder Zusam-
menkünfte von Neligionsgenossenschaften,
bei denen, sei eS von Theilnehmern oder

vvn dritten Personen, die öffentliche Ord-

nung gestört oder der Sittlichkeit zuwider
gehandelt wird, können vpn Polizei wegen

aufgehoben werden. Die Fehlende» wer-
den mit Geldbuße bis zu 200 Fr. oder

mit Gefängniß bis zu 60 Tagen bestraft,
sofern nicht ein bestimmtes anderes Ver-
gehen oder Verbrechen vorliegt.

Art. 7. Für die Verfolgung und Be-

"Theilung der in diesem Gesetze mit Strafe
bedrohte« Handlungen gelten im Allge-
meinen die Vorschriften deS allgemeinen
Theiles des Strafgesetzbuches, sowie die-

jenigen des Gesetzbuches über das Versah-
ren in Strafsachen, jedoch mit folgenden
besondern Abänderungen:

1) Als zuständiger Richter urtheilt in
allen durch dieses Gesetz bezeichneten Fäl-
len erstinstanzlich der Gerichtspräsident als
Polizeirichter, und es findet von dessen

Urtheil die Weiterziehung an die Polizei-
kammer deS Appellations- und Cassations-
Hofes statt.

2) Für die Untersuchungen und Beur-
theilungen gilt das für die Polizeiübertre-
tungen vorgeschriebene Verfahren, jedoch

mit der Abweichung, daß der Nichter oder
das Gericht nach ihrer moralischen Ueber-

zeugung über den Werth der vorgebrach-
ten Beweise urtheilt.

3) Die ausgesprochenen Strafen (Buße,
Gefängniß) haben den Charakter von
bloßen Polizeistrafen, und es ist die Ge-
fängnißstrafe bis auf sechs Monate in
einem Vezirksgefängniß und in Fällen von
längerer Dauer in einem Vvn der Justiz-
und Polizeidirektion zu bestimmenden Ent-
Haltungsorte zu vollziehen.

Art. 8. DaS gegenwärtige Gesetz tritt
in Kraft unmittelbar nach dessen Annahme
durch das Volk. — Der Regierungsrath
ist mit seiner Ausführung beauftragt.

»
» »

Dieses Gesetz wird durch die Botschaft
des Großen Rathes an das Berner-
Volk folgender Maßen empfohlen:

Bei außerordentlicher Betheiligung und
mit überwältigendem Mehr habt Ihr am
18. Januar vorigen Jahres das Kirchen-
gesetz angenommen und durch diesen Volks-
entscheid namentlich auch Eure Zustim-
mung zu der energischen Haltung der Be-
hörden im Kampfe mit der römischen
Kirchengewalt erklärt.

Die Hoffnung, daß dieses Gesetz, sowie
die bald darauf vom Schweiz.rvolt ange-
nommene neue Bundesverfassung das fried-
liche Nebeneinanderleben der Konfessionen
und Religionsgenossenschaften mächtig för-
dern und insbesondere in unserm katholi-
schen Jura Ruhe, Ordnung und konfessio-
nellen Frieden wieder herstellen werde, ist
leider — Dank den ultramontanen Um-
trieben — nicht in Erfüllung gegangen!

Schon vor dem Kirchengesetz und um

dessen Annahme zu vereiteln, hatten die

widerspenstigen, durch gerichtliches Urtheil
abgesetzten römisch-katholischen Geistlichen
die Bevölkerung deS Jura in dem Grade
sanatisirt, daß dort wiederholt grobe Un-

ordnungen und Ruhestörungen vorfielen
und die Regierung sich selbst zu militäri-
schein Einschreiten genöthigt sah.

Die fortwährenden klerikalen Wühle-
reien waren namentlich auch die Ursache,

daß die Regierung, gestützt auf eine von
uns ertheilte Vollmacht; unter dem 30.
Januar vorigen Jahres verfügte, es sei

den betreffenden Geistlichen bis aus Wei-
teres der fernere Aufenthalt in den katho-
lischeu Amtsbezirken des Jura untersagt-.

Aber auch nach dem Erlaß des Kir-
chengesctzes und dieser außerordentlichen
Maßnahme ist das Verhalten des reniteu-
ten Klerus keineswegs ein anderes ge
worden.

Statt dem Kirchengesetz, daö ja nur die

äußere Stellung der Kirche zum Staat
regelt und keiner Glaubensansicht zu nahe

tritt, sich loyal unterzuordnen, sachten jene
Geistliche dasselbe vielmehr durch erfolg-
lose Rekurse bei den Bundeöbehörden in
seiner Ausführung zu hindern und predi-
gen noch heute den offenen Krieg gegen
dasselbe, indem sie sagen: Wir anerkennen
kein Kircheugesetz, vom Staate erlassen,
sondern nur ein solches, daö vom Papste
ausgeht!

Und statt nach ihrer Entfernung aus
den jurassischen Bezirken sich ruhig zu
verhalten und von dem vielgenannten
Proteste gegen die Absetzung deS Bischofs
Lachat, welche die Bundesversammlung in
letzter Instanz bestätigt hat, endlich zu-
rückzulreten, fuhren sie auch seither unab-
lässig, namentlich von ihrem freiwilligen
Eril an der französischen Grenze aus,
fort zu wühlen und die Bevölkerung aus-
zureizen. Kein Mittel wird verschmäht,
um gegen Andersgesinnte, namentlich ge-

gen die dem Staate getreuen Katholiken
des Jura, Haß, Verfolgung, Beschimpfung,
Mißhandlung, bürgerliche und materielle
Schädigung zu stiften und den Widerstand
gegen die gesetzlich gewählten Geistlichen
und gegen die Staatsbehörden fortzuerhäl-
ten. Seit anderthalb Jahren ist dieß ihr
einzig Bemühen und Dank ihrem Treiben
ist der Zustand konfessionellen Unfriedens
und gestörter Ordnung in unserm katho-
tischen Jura noch heute um weniger besier,

als zur Zeit der Wegweisung.

Diese Erfahrung, diese forlgesetzte Wi-
derspänstigkeit eineö rebellischen Klerus,
haben der Regierung und unö die Ueber-

zeugung beigebracht, daß das Kirchengesetz
allein nicht ausreicht, den konfessionellen
Frieden dauernd herzustellen, daß Besinn-
mungen, welche bloß die äußeren Verhält-
nisse zwischen Kirche und Staat ordnen,
nicht genügen, sondern daß es nöthig
wird, die Handlungen selbst der Religions-
genossenschaften und der Geistlichen, sofern
diese Handlungen zu Ueberschreilungeu der

gewährleisteten Glaubens- und Kultusfrei-
heit, sowie zu unerlaubten Uebergriffen
in's staatliche und bürgerliche Gebiet aus-

arten, durch entsprechende Borschriften ein-

zudämmcn und dieselben durch wirksame

Strafen zu sichern.

Das ist die Beranlaßung und der Zweck

des vorliegenden Gesetzes betreffend Sw-

rung des religiösen Friedens, welches Euch

heute zur Annahme oder Verwerfung vor-

gelegt wird.

Dieses Gesetz erscheint noch unter ein«»

andern Gesichtspunkte als dringlich ^
kanntlich erhob sich vor Kurzem zwische»

den Staatsbehörden und dem h. schweiz«'-

BundeSrathe eine Meinungsdifferenz w

Betreff der Frage, ob unter der neue»

Bundesverfassung die Wegweisung der ju-

rassischen Geistlichen länger fortdauern

dürfe. Der daherige Rekurs Berns »»

die Bundesversammlung sand, Dank ge-

genseitigem Entgegenkommen, seine Lösung

in dem Sinne, daß zwar die Wegwen

sungSmaßnahme zurückziiziehmen, aber Be>»

hiezu eine ausreichende Frist bis 15. N^-
nächstkünftig einzuräumen sei, damit e

mittlerweile seine sichernden Vorkehrungen

treffen könne.

So stehen wir nun vor der Aussicht

daß vom 15. November hinweg die reM-

tentcn jurassischen Geistlichen die betreffe»^

den Amtsbezirke wieder betreten dürfe»'

Sie werden zurückkehren als die ausgk-

sprochcnen Feinde der staatlichen Kirche»'

organisation und der Staatsbehörden >

denn sie habe» bis jetzt nicht das geringste

Zeichen der Nachgiebigkeit an den Tag
legt. Ihr tvühlerischeS Verhalten von der

französischen Grenze auö läßt daraus sclM
ßen, daß sie auch nach ihrer Rückkehr u»-

ser Kirchcngesetz nicht anerkennen und dc»

Kampf mit der Staatsgewalt wieder »>si

nehmen werden.

Ihr werdet leicht einsehen, Mitbürger,
daß bei solcher Sachlage ein Gesetz w^
das vorliegende geradezu als eine Now°

wendigkeit, als eine Waffe der Nothwehr
deS Staates sich darstellt.

Dieses Gesetz richtet seine Spitze alle>)

dings gegen jenen rebellischen Klerus, dC

dessen Erlassung zunächst veranlaßt ha»

Soll jedoch daS Gesetz als ein gerecht
und nicht als ein AuSnahmsgesetz dast^

ben, so müssen seine Bestimmungen f^
Alle gleichmäßig gelten, für Protestante»
wie für Katholiken, für Laudeskirchlm^
wie für Freikirchliche. Das Gesetz tr»

übrigens nicht im Entferntesten dem Gru»^
satz der Glaubens und Kultusfreihe»'
den wir Alle heilig halten, zu nahe, s»"'

dern es verpönt nur unerlaubte Uebc^

schreitungen, bei denen es sich nicht ntt>»

um Glauben und freie Religionsüb»»^
sondern um etwas ganz Anderes,
Eingriffe in daS Staatsgebiet, um
nungS- und Friedensstörungen Handel'
Nur dem Glaubenshaß, dem Fanatism»^
nicht dem Glauben selbst und der frietP'
chcu Ausübung desselben tritt das Gest^

entgegen; es verdient insofern den Tste

eines Toleranzgesetzes.
Damit daö Gesetz ein wirksames

ist eS nöthig, in dasselbe strenge Straff
stimmungen aufzunehmen, bei deren ^
Wendung jedoch der Betroffene dad»^



vor Willkür und Parteilichkeit geschützt ist,

^)ß »lau sowohl die Schuldfragc als auch

Zumessung der Strafe im einzelnen
Fall j„ Hände und in daS weise Er-
Hessen des unparteiischen Gerichtes legt.
Durch die jetzige Fassung des § 7 Ziff. 2
N namentlich auch vorgebeugt, daß der

Achter nicht einzig ans die Anzeige oder

Aussage eines Polizeibediensteten hin vcr-
urlheilen muß. Bernhiaen darf auch, daß

^»sichtlich der im Gesetze vorgesehenen
Strafen (Buße und Gefangenschaft) der
Richter im einzelnen Falle unter dem an-
gedrohten Maximum dlcide» kann und
daß diese Strafen bloß Polizeistiafen ohne

^hrenschmälernng sind.

^

Der H 1 betriff! das friedliche Verhält-
u>ß und Nebenein.inderlebcn der verschiede-
»en Confesstonen und Religionsgenossen-
Schäften und hat hanptsäcblich die Fälle
îur Auge, wo zu Glaubenshaß oder Ver-
fllgung wegen religiöser Ansichten ange-
ì'kizt wird in einer Weise, daß dadurch
Wirkliche Feindseligkeiten, Gewaltthätigkei-
ten oder Friedensstörungen eintreten. Die
lreie Meinungsäußerung über religiöse
Dinge, Lehren und Gebräuche bleibt hie-
"ach straflos, weil dabei die friedenstörende
Absicht fehlt; strafbar dagegen ist eS,

^'e»» z. B. der jurassische Pinsverein
durch ein gedrucktes Circular offen zur
Verfolgung der Altkatholiken auffordert.

Durch den § 2 wird speziell der Geist-
^che, aber nur in seiner Amts- oder Be-
Aufstellung berührt. Man geht dabei
don der gewiß richtigen Anschauung aus,
aus der Kanzel, im Beichtstuhl, überhaupt
dei Ausübung des geistlichen Amtes rede
dud handle der Geistliche im Namen
einer Autorität, der Religion und Kirche;
wenn er daher in dieser AutoritälSstcl-
iung, wo ihm zudem Niemand antworten
fnue, politische und bürgerliche Angele-
Roheiten, Staatseinrichtungen oder Er-
iusse der Staatsbehörden direkt angreife
oder verlästere und zwar dieß in der aus-
gesprochenen Absicht, dadurch aufzureizen
Und den öffentlichen Frieden zu stören, so

liege darin ein strafbarer Mißbrauch seines

Ansehens und seiner Berufsstellung. Man
!ugt einfach: Im Amte soll der Geistliche
uicht Politik treiben, sondern daS Wort
Gotteö verkündigen. Seine Stellung als
Bürger bleibt dabei unberührt, denn in
dieser Eigenschaft bleibt er in Versamm-
iungen, in Vereinen, in der Presse des

feien Wortes theilhaftig, wie jeder An-
bere. Aber selbst im Amte, auf der Kau-
Rl n. s. w. ist ihm nach der Fassung von
8 2 jede berechtigte Meinungsäußerung
gestattet, auch über Staatsangelegenheiten,
wenn dabei keine Absicht der Friedensstö-

dung obwaltet.

Der § 3 untersagt einem Geistlichen
bei Strafe jede geistliche Verrichtung auch

beim PrivatknltuS fund in der Schelle)
lu zwei AnSnahmsfällen: einmal, wenn
kr dem Jesuitenorden oder einem demselben

uffilirten Orden angehört (dieses Verbot

kuthält schon die Bundesverfassung), und

fldann, wenn er dem Staat öffentlich und

erwiesener Maßen den Gehorsam gekündet

hat, auf so lange bis er sich unterzieht.
Diese letztere Bestimmung ist vorzugsweise

gegen den renitenten katholischen KleruS
gerichtet. Solche römisch-katholische Geist,
liche, ältere oder neuangcstellte, welche kei

neu Akt der Widersetzlichkeit gegen die

Staatsordnung begangen haben oder 'in
Zukunft begehen, und solche, welche den

erklärten Widerstand aufgeben, fallen uicht

unter diese Ausnahme, sondern unter die

Regel der Kultusfrciheit: eS steht jeder

Rcligionögenosse» schaff frei, sich ihrer zu
bedienen. Die Ausnahme trifft also nicht
den gesammten römisch-katholischen Klerus.
Wenn aber römisch-katholische Geistliche,
wie dieß durch den bekannten Protest gegen
die Absetzung des Bischofs Lachat geschah,

öffentlich erklären, einer Verfügung der

Staatsbehörden sich nicht unterziehen und

kein staatliches Kirchengcsetz anerkennen zu

wollen, so stellen sie sich damit selbst außer
die Staatsordnung und haben keinen An-
spruch mehr auf die garantirte Kultus-
freiheit; denn diese ist eben nur inner den

Schranken der öffentlichen staatlichen Ord-

nung gewährleistet, und wer diese Schran-
ken rücksichtslos durchbricht, bewirkt da-

mit auch das Recht, in Kirche und Schule

thätig zu sein. Er mag, so lange seine

Auflehnung gegen die Staatsordnung
dauert, allenfalls noch als einfacher Bür-

ger, der als solcher unter daS allgemeine

Gesetz fällt, auf dem Staatsgebiet geduldet

werden; allein als Geistlichen, als Priester
oder Lehrer darf ihn der Staat nicht mehr

wirken lassen, da gegen einen solchen Geist-

lichen ganz gleich, wie gegen die Jesuiten
der Grund vorliegt, daß der Staat auf
seinem Gebiete staatsfeindliche und staatö-

gesährliche Handlungen nicht zu dulden

braucht.

Das in § 5 enthaltene Verbot der

kirchlichen Prozessionen außerhalb den Got-

Icshäusern, Privatgcbäuden und andern

geschlossenen Räumen hat ausschließlich für
den katholischen Kantonöthcil Bedeutung.
Es rechtfertigt sich dieses Gebot dadurch,

daß dergleichen Prozessionen nicht auf die

öffentlichen Straßen und Plätze, überhaupt
nicht vor die Oeffentlichkeit gehören, weil
sie einen demonstrativen Charakter haben,

Andersdenkende verletzen, herausfordernd
wirken und die öffentliche Ordnung ge-
fährden könne». Diese Gefahr ist namcnt-
lieh an Orten und in Gemeinden vor-
Handen, wo verschiedene Confessionen und

Religionögenvssenschaften nebeneinander be-

stehe», wie dieß heute im katholischen Jura
und auch in den katholischen Gemeinden
des rcformirten KantonS überall der Fall
ist. Deßhalb hatte man z. B. den Ka-
tholiken der Hauptstadt die öffentlichen
kirchlichen Prozessionen schon längstens
untersagt und besteht dieses Verbot zur
Zeit bereits in verschiedenen Schweizer-
kantonen und auswärtigen Staaten. Es
geziemt sich übrigens der Religion und
ihrem Wesen als Herzenssache, die öffent-
liche Straße zu meiden und sich in's In-
nere der Gotteshäuser zurückzuziehen.

Die gleichen Gründe gelten auch für
die Ausdehnung dieses Verbotes auf son-

stige kirchliche Ceremonien, wie Messelesen,

Taufen, Kommunionen u. dgl. Auch diese

ceremoniellen Handlungen verbietet der § 5,
sofern sie auf öffentlicher Straße und im
Freien stattfinden. Durch die Ausnahme,
welche für den Feldgottesdienst, die kirch-

liche Begräbnißfeier und solche religiöse
Vorträge, Gebete und Gesänge, die keinen

die öffentliche Ordnung gefährdenden Cha-
rakter haben, gemacht wird, ist übrigens
berechtigten Verhältnissen und Gebräuchen

gebührende Rechnung getragen, und na-
mentlich die unter Ziffer 3 des § 5 für
religiöse Versammlungen ohne dcmonstra-
tiven Charakter gemachte Ausnahme dürfte
geeignet sein, vorhandene Befürchtungen zu
beschwichtigen.

Zu 8 6 genügt es »ach der jetzigen

Verfassung darauf hinzuweisen, daß auch

dritte Personen, welche solche Versamm-

lungen böswillig stören, also die Ruhe-
störer, bestraft werden sollen.

Mit diesen Erläuterungen sind wir am
Schlüsse unserer Botschaft angelangt.

Mitbürger! Das vorliegende Gesetz

strebt den Frieden des Staates mit der

Kirche und den Frieden der Religions-
genossenschaften unter sich an. So lange
aber von gewisser Seite der Anspruch er-

hoben wird, eS solle in unserem Land der

Papst und nicht der Staat herrschen, ist
ein Friedensschluß nicht möglich.

Ob eine solche Anmaßung hingenommen
werden könne, darauf wird daS Berner-
Volk die Antwort nicht schuldig bleiben.

Wir empfehlen Ench, werthe Mitbürger,
das Gesetz angelegentlichst zur Annahme.

Also beschlossen im Rathhause zu Bern,
den 14. Herbstmonat 1875.

Im Namen des Großen RatheS,
Der Präsident: C. Karrer.

Der Staatsschreiber: M. v. Stürler.
» »

Dieses Aktenstück, offenbar ausgegan-

gen von der gleichen Quelle wie jene in-

fame BcttagSproklamation von 1873,
wird von der unbefangenen Mit- und

Nachwelt gerichtet und verworfen werden.

Es ist überflüssig, unsere Leser noch ein-

mal aufmerksam zu machen, wie falsch

und verlogen der Sachverhalt dargestellt,

wie unwürdig und wahrhaft niederträchtig

der jurassische Klerus verläumdet, wie

perfid die eigentliche Tragweite des Gese-

tzes verhüllt, und wie schamlos die Leiden-

schaff einer rohen, fanatischen Volksmasse

gegen das katholische Volk und seinen

KleruS aufgehetzt wird. Wir sind
^ weit

entfernt, das klägliche Machwerk dieser

Botschaft dem „Großen Rathe von Bern"
beizulegen; es ist nur ein Beleg mehr

von der Elendigkeit der Tonangeber in

der jetzigen Bcrner-Regierung. Schon ha-

bcn sich von Bernern selbst die gewichtig-

sten Stimmen gegen dasselbe hören lassen;

ein bedeutsames Zeichen ist die Nichtan-

Wesenheit von 198 Großräthen; die schwei-

zerische Presse, auch die radikale, beobach-

tet ein bezeichnendes Stillschweigen, oder

spricht sich abwehrend und mißbilligend
ans. Ob der 31. Oktober uns eine An-
nähme dieses Schandgesetzes und damit
das Signal zu noch empörenderen Auf-
tritten, oder die Verwerfung desselben und

damit eine Botschaft der beginnenden Er-
nüchterung und Friedensliebe bring-: wir
legen eS in GotteS Hand.

Pie «eue „àifoà» uiàrsà."

Vor 290 Jahren erschien zu Köln in
drei Folianten die bekannte, vom nieder-

ländischen Kapuziner Robert von Cam-
brai verfaßte lateinische «àlntoàa uni-
vorsulis-, in Wahrheit eine „allum-
fassende Goldgrube der gött-
l i ch c n W i s s e n s ch a f t e n, d. h. mehr

als 89,999 Sentenzen, aus den Gold-

schachten der hl. Schrift, der Kirchenväter,
der Concilien, der Gottesgelehrtcn und der

Weltweisen herausgegraben." Obschon zu-
nächst nur für Theologen verfaßt, und

wegen seines großen Umfanges nur um
hohen Preis erhältlich, hatte daS Werk

dennoch so glänzenden Erfolg, daß bald

eine zweite, und noch 79 Jahre später

eine dritte Auflage nöthig wurde, weil,
wie der Enkel deS ersten Verlegers, der

kölnische Rathsherr und Buchhändler Franz
Wilhelm Metternich, sehr naiv sich aus-

drückte, „seine Offizin in dem Maße sich

leerte, als die Bibliotheken der Bücher-

freunde sich füllten." — Der amtliche

Censor des Bucheö, Fr. Leodius von

Enghien, nannte eS in seinem Gutachten

vom 2. August 1678 — „ein anmuthi-

ges Gärtlein, in welchem Blumen allerlei

Gattung süßesten Wohlgeruch ausduften,

während darin die fleißige Biene den

Blüthenstaub sammelt; — einen Köcher

voll himmlischer Pfeile, mit welchen die

Irrthümer der Ketzereien durchbohrt, die

listigen Angriffe der Hölle abgewehrt und

die thörichten Meinungen der Welt zu
Schanden geschossen werden; — ein Boll-
werk der Christenheit, wo die Klugheit

gediegene Unterweisung, die Gerechtigkeit

feste Begründung, die Starkmuth neue

Kräftigung und die Mäßigkeit vortreff-
lichen Schutz gegen die Begierlichkeit finde;
worin der Glaube belebt, die Hoffnung
neu geweckt und die Liebe mächtig ent-

flammt werde."

Das Lob, welches hier dieser alten

geistlichen „Goldgrube" für Seelsorger ge-

spendet worden, darf mit vollem Rechte

auch der neuen »àrltosiilmuuivsrsulis»,
wir meinen dem herrlichen katholischen
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Voksbuche: „Die Glaubens- und

Sittenlchre der katholischen Kirche",
von Pf. Dr. Hermann RolfuS
und Rektor F. I. Brän dle (Ein-
siedeln, bei Gebr. Benziger*) zugewendet

werden.

Schon vor einem halben Jahre haben

wir, in Nr. 16 dieses Blattes, unsere

Leser, anläßlich einer bezüglichen Ehren-

Meldung der römischen »Voos llslla Vo-

rità», auf dies Werk, von welchem da-

malS zwei Lieferungen vorlagen, aufinerk-

sam gemacht. Heute aber, wo dasselbe

bereits mehr als zur Hälfte vollendet im

Buchhandel erschienen ist, erachten wir eS

als eine Pflicht, sowohl unsern Lesern

als den HH. Verfassern und Verlegern

gegenüber, diese großartige Erscheinung

auf dem Gebiete der katholischen Volks-

literatur einläßlich zu besprechen.

Auf mehr als 1099 Seiten, Großquart,
von ca. 599 guten, zum Theil ganz vor-
trefflichen Holzschnitten illustrirt, bietet die

„Glaubens- und Sittenlehre" dem Kate-
cheten ein reiches, wohlgeordnetes Ma-
terial zu zeitgemäßen Katechesen über

Dogma und Moral, über Liturgie und

Organisation der Kirche, dem katholi-
s ch en Volke aber ein eben so faßlich

und anziehend geschriebenes als gründlich

ausgearbeitetes religiöses Hand- und Lese-

buch.

Den eigentlichen Kern des Buches

liefern die hl. Schrift, die Kirchenväter,
die liturgischen Bücher der Kirche, die

christliche Legende und die Werke der nam-
hastern ASceten. Was die beiden Theo-

logen, denen das großartige Sammelwerk

sein Entstehen verdankt, von dem ihrigen

dazu gethan, — Einthcilung und Anord-

nung des immensen Stoffes, theologische

Erläuterungen und praktische Nutzanwen-

düngen — offenbart durchweg hohe Mei-
sterschaft in der eigentlichen Theologie so-

wohl als reiche Erfahrung in der Wissen-

schaft der Seelenführrlng, warme Begei-

sterung für die Schönheit unserer heiligen

Religion und außergewöhnliche Sprachge-

wandtheit. Ist uns auch, beim Durch-
lesen des Werkes, hin und wieder ein

Ausdruck oder ein PassuS als minder

korrekt aufgefallen, so sind doch die frag-
lichen Punkte allesammt von zu unter-

geordneter Bedeutung, als daß wir hier
unsere Leser damit behelligen dürften;
vielleicht erlauben wir uns, die bezügliche

Destderabilien direkt den Hochw. HH.

*) 2S Lieferungen à 6V Cent., wovon bereits

IN erschienen.

Verfassern oder der Tit. Verlagshandlung

namhaft zu machen

DaS ganze Werk zerfällt in drei
Bücher „vom Glauben", „von den Ge-

boten" und „von den Gnadenmittelu."

Jeder einzelne Paragraph beginnt mit
dem „Unterricht e", d. h. einer mög-

lichst kurzen, klaren, systematisch Übersicht-

lichen und ganz didaktisch gehaltenen Aus-

einanderschung des fraglichen Lehrpunktes.

Daran reiht sich dann jeweilen ein zwei-

ter „Zur Erwägung", d. h. eine

freie, ausführliche, gleichzeitig unterhaltende

und erbauende Besprechung des Lehrstückes;

so daß wir eigentlich in dem einen Werke

zwei von einander gewissermaßen unab-

häugige Bücher besitzen, ein kürzeres reli-

giöse« Lehrbuch und ein größeres, from-
mes U n t e r h a l t u n g ö- und Er-
bauungsbuch.

Heben wir, um von der Allseitigkeit,

Gründlichkeit und klaren Ueberstchtlichkeit

des Rolfus-Brändle'schen Werkes einen

Begriff zu geben, irgend einen Abschnitt

desselben heraus, und führen wir unsern

Lesern die Skizze desselben vob Augen.

Wir wählen den ersten Theil des 9. Glau-
bensartikels. Derselbe zerfällt in 6 Para-
graphen: l) von der Kirche Christi über-

Haupt; 2) von den Kennzeichen der Kirche;

3) die römisch-katholische Kirche hat diese

Kennzeichen und ist deshalb die wahre

Kirche Christi auf Erden; 4) die Wahr-

heit der katholischen Kirche bewiesen durch

ihre Geschichte; 5) von der Bestimmung
und den innern Eigenschaften der Kirche;

6) von der Ausbreitung und Erhaltung
der Kirche.

Der „N n t e r richt" deS ersten Para-
graphen behandelt „die ersten von den

Aposteln gestifteten Gemeinden, den Zu-
sammenhang aller dieser Gemeinden oder

den kirchlichen Organismus, die bischöfliche

und die päpstliche Gewalt, die Gehülfen

der Bischöfe."

Die auSsührlichere „Erwägung"
gliedert sich wie folgt:

I. Christus hat eine Kirche gestiftet.

1) Worte der hl. Schrift; 2) aus den

hl. Vätern; 3) die Vernunft lehrt es.

II. Die Bischöfe. 1) Worte der heil.

Schrift; 2) Aus den hl. Vätern; 3)
Gleichnisse; 4). Priester und Bischöfe sind

verschiedenen Grades; 5) die Rechte der

Bischöfe, und 6) die Ehrenauszeichnung

der Bischöfe.

III. Der Primat. I) Die Schlüssel-

gewalt und die Pforten der Hölle; 2)
geschichtliche Begründung des Primate«;

3) Titel der Päpste; 4) die 9 Amts-

und die 3 Ehrenrechte des Papstes. —

Als „Anhang" ist dem Paragraphen eine

längere Dissertation über „die Apostel

PetruS und Paulus in Rom" beigegeben.

Der „Unterricht" deS fünften Pa-
ragraphen erläutert die These: „Die Kirche

soll die Lehre Christi unfehlbar den Er-
lösten aller Länder und Zeiten überliefern

und dadurch selig machen." Sofort wer-

den die hierin enthaltenen zwei Hauptge-

danken — „Unfehlbarkeit" und „allein-
seligmachende Kirche" — in der „Er-
wäg u n g" ausführlich und bis iu's Ein-

zelnste hinein erörtert: l) Grund der Uu-

fehlbarkeit; 2) Gegenstand und 3) Träger
der Unfehlbarkeit: die allgemeinen Con-

cilien, die Lehrentscheiduugen der Päpste

oder die p ä p stl i ch e U n f e hlb a r k eit
(Grundlage, Begriff, biblischer und patri-
stischer Beweis, die Honoriusfrage). —

Ein Werk, das in solcher Vollstän-

digkeit und Gründlichkeit die s ä m m t-

lichen Fragen, welche auf den hl. Glau-
ben, die Gebote und die Gnadenmittel

Bezug haben, volk s t hümlich be-

handelt, und das Lehrwort fortwährend

durch daS Bild belebt und veranschau

licht, werden wir wohl mit Recht als ein

in seiner Art vollkommen neues und ein-

ziges Werk als eine religiöse »^.urikoclmlr»

für das katholische Volk im edelsten Sinne
deS Wortes bezeichnen dürfen.

Unsere Leser kennen das vor zwei Iah-
ren von den Gebrüder Benziger 'heraus-

gegebene große „Leben Jesu" von

Regens Businger. Zwischen diesem und

der „Glaubens- und Sitten-
lehre" besteht nicht nur äußere Achnlich-
keit im Umfang, Ausstattung, Format und

Illustrationen; es zeigt sich auch ein in-

nerer Zusammenhang, wornach die beiden

katholischen Volksbücher einander ergänzen.

Schildert das Eine das Leben des Er-
lösers, wie es sich im A. B. vorbe-

reitet hat, im N. B. erfüllt wurde und

in der Kirchengeschichte sich fortsetzt, so

entwickelt das Andere daS Leben der Er-
lösten, wie eS sich — auf Grund der

Wahrheit und der Gnade in Christo —
bei jedem Einzelnen in Glaube, Hoffnung
und liebendem Gehorsam ausgestalten soll,

und thatsächlich in den Lehrern und Hei-

ligen der Kirche ausgestaltet hat. So
bilden die beiden Prachtwerke ein Ganzes,
eine in sich abgeschlossene, Aug' und Herz

und Verstand gleich ansprechende katho-
li s ch e F a in i l i e n b i b l i o t h e k.

Ueber dem Danke, den wir hiefür den

HH. Verfassern und Verlegern schulden,

vergessen wir jedoch keineswegs den An-
theil, welchen unstreitig die altehrwürdige

„St. M ei n r a d s z e l l e" an all die-

sen litcrarischen und artistischen Leistungen

zu Gunsten des katholischen Volkes hat-

Freilich ist uns der direkte Einfluß, wel-

chen einzelne hervorragende Mitglieder
des

Klosters Einsicdeln auf Abfassung
»nd

Ausstattung dieser beiden katholische

Volksbücher ausüben mochten, nicht u»

Einzelnen bekannt. Allein wir we^
kaum irren, wenn wir behaupten, daß ^
ganz außergewöhnlich richtige Verständniß

für die religiösen Bedürfnisse, Anschauungen

und Wünsche des katholischen Volkes, web

ches namentlich in der Ausstattung und

den Illustrationen der beiden Werke Z"

Tage tritt, zum großen Theile auf eine -

Art Tradition zurückgeführt werden muß,

welche eben n u r i n e i u e m s olcheu

C e n t r a l p u n k t des katholischen -

Volkslebens, wie der Convent und

Wallfahrtsort Maria Einsiedeln einer ist,

lebendig sein kann. Wo von Alters her

ein klösterlicher Verein von GotteSgelehAe»,

von Asceten und künstlerisch begabt^

Ordenspricstcrn besteht, wie in Einsiedel»,

und wo sich Jahr an«, Jahr ein »>»

diesen erlauchten Priestcrkreis das k ath-

Volk aus allen Ländern sammelt : d a,

und nur da möge» katholische Verlegt

jenen Muth und jene vielseitige Befähigung

gewinnen, welche zur Herausgabe solche
katholischen Volksbücher erforderlich stn^ j

Diesen geistigen Einfluß, welcher die Ost ;

fizin der HH. Gebr. Bcuziger seit Iahe" '

zehnden für die katholische ErbauungSlitc-

ratur in so einzigartiger Weise frucht^'
gemacht hat, glauben wir bei diesem An-

lasse öffentlich anerkennen und im Name" -

des katholischen Volkes verdanken zu sollen- '

Den HH. Verlegern der „Glaubens- ^

und Sittenlehre" aber wünschen wir, daß j

auch ihre Enkel nach 70 Jahren noch sieh >

genöthigt sehen mögen, neue Auflagen

dieser «chmrikoclina rmivorsaliL» Z"

veranstalten, weil — „ihre Ossizin >n

dem Maße sich leerte, als die Bibliotheken

der Bücherfreunde sich füllten." —

Rekurs der röm.-katholil'chkn Pfarr-
genossenschilst Diel

an die hohe Regierung bon Bern,
gegen den Entscheid desReg.-Statchalter-

amtes Viel vom 9. September 1875,

Betreffs des Verkaufes den

dortigen katholische» Kirche -

seitens der „Altkatholiken" an die refoN'

mirte Einwohnergemeinde.
(Auszug mit Beisetzung der regierungsstall"

halteramtlichen Abwcisungsmutive)
(Schluß.)

Ad 6. „Die Mitbenutzung dc>

Kirche steht den Beschwerdeführern «nd

ihren Angehörigen zu ihren gottesdienst-



359

lichen Handinngen, laut Erklärung des

hier anwesenden Präsidenten der kathvl.
Kirchgenicinde, frei, natürlich innert den

Gränzen deö bestehenden StaatSgesehes,"
Indem wir von der durch daö Tit,

R-giernngSstatthalteramt bezeugten ossi

Ziesten Erklärung deS Präsidenie» der alt
kàthol. Kirchgemeindc Viel immerhin Notiz
uehmc», haben wir Ad 6 Folgendes zu
bemerken:

Erstens verbürgt unS die Erklärung
beS Herrn KirchgcmcinderalhSpräsidenten
Gastmann noch keineswegs die Zustimmung
ber Tit. Vieler Einwohnergemeindc und
i>ì auch j,» Kaufvertrag von einein solchen

Mitbenutzungsrecht der Kirche seitens der

Römisch-Kalholischcn keine Rede; zweitens:
wäre dieses unser Mitbenutzungsrecht auch

w den Kaufvertrag aufgenommen, wurde

wirklich die Vieler Einwohnergemeinde unS

Römisch Katholischen unsere Kirche zur
Rîilbenutzung überlassen, immerhin „innert
den Schranke» der bestehenden Gesetze",
so wäre unS damit die freie Abhaltung
unseres GotteSoicnsteS weder für die Ge-

genwart, noch für die Zukunft garantirt.
Drittens: wäre unS auch diese Garantie

gegeben, so hätten wir damit immer unser

Eigenthnmsrecht eingebüßt. — Uebrigcns
scheint uns gerade in jenem Mitbenntzungs-
Anerbieten ein Geständniß zu liegen,
boß wir ans die Kirche im Grunde doch

kW Anrecht haben. Haben wir ein

Recht auf die Mitbenutzung der Kirche,
so haben wir ein Recht auf die Kirche
selbst.

Wir sehen nicht ein, warum wir ver-

anlaßt sein sollte», der Einwohnergemeinde

Viel, welche der katholischen Gemeinde

gegenüber nicht immer die größte Sym-
Hothie an den Tag gelegt hat, daS Eigen-

thumsrecht unserer Kirche abtreten sollten,

ì»n unS von derselben gnädigst ein schein-

bare« Mitbenutzungsrecht einräumen zu

lassen. Wir haben an den Ban der Kirche
so große Summen verausgabt, daß eS

uns ein Leichtes wäre, die noch restirende,

derhältnißmäßig kleine Baurestschnld zu

becken, ohne die „Großmnth" der Tit.
Einwohnergcmcinde Viel in Anspruch »eh-

wen zu müssen.

In Bern hat die reform. Stadtgcmeinde
b-n Römisch Katholischen bereitwilligst eine

Kirche zur Verfügung gestellt. Wie edel

lsì diese Handlungsweise gegen diejenige

ber Stadtgemeinde Viel! Darf man sich

derwundern, wenn viele ehrenhafte prote-

sìantische Bürger dieser Stadt den »ka-

lholischen Kirchenhandel" schärsstenS tadeln

Und wahrhaft bedauern?

Wir können es nicht glauben, daß die

hohe Regierung einen solchen Akt der Un-

gerechtigkeit und der Intoleranz die hoch-

obrigkeitliche Sanktion ertheile.

Av 7. „Die Berufung auf H 49 der

Bundesverfassung ist nicht zulässig, indem

eö sich im vorliegenden Falle nicht um

Kultus-, sondern um gewöhnliche Steuern

handelt."
Entweder handelt cS sich um eine Kul-

tussteuer oder um eine gewöhnliche Gc-

meindesteuer.

Handelt eS sich um eine wirkliche Kul-
tuSstencr, — dann ist der Art. 49 der

Bundesverfassung verletzt.

Handelt es sich um eine gewöhnliche

Gemeindesteuer, dann ist klar, daß die

Kirche ihrem ausschließlich religiösen Zwecke

entfremdet ist.

Somit schließen sich 5 und 7 gegen-

seitig auS, oder vielmehr Motiv 5 be-

weist, daß es sich um eine KultnSsteuer

handelt, Motiv 7 aber, daß die Kirche

ihrer ursprünglichen Bestimmung entzogen

wird.

Ad 8. „Die gleichen Beschwerdeführer

haben im August 1874 bereits cine Be-

schwerde an den hohen BnndeSrath gerich

tet, in welcher sie die Rückerstattung ihrer

Kirche verlangt, sind aber in allen

Instanzen abgewiesen worden,"

ES ist dies unrichtig, daß diese Be-

schwerde als unzulässig abgewiesen

worden. Der hohe BnndeSrath hat sich

vielmehr zur Entscheidung dieser Frage

inkompetent erklärt, indem dieselbe, weil

eine Eigenthumsfrage, Sache des Bundes-

geeichtes sei.

Ad 9. „Die Beschwerdeführer haben

nirgends nachgewiesen, daß der Beschluß

irgendwie unrcglementarisch und ungesetz-

lich vor sich gegangen."

Wir glauben uns darüber beschwe-

reu zu dürfen, daß, während sonst über

jeden wichtigen Punkt der Büdgctvorlage

getrennt abgestimmt wurde, mit der Ab-

stimmnng über Nr. 27 „Ankauf der ka-

tholischcn Kirche" noch drei andere Punkte,

nämlich Nr. 14 : Umguß einer Glocke,

Nr. 26 : Restauration der Facade der

protestantischen Kirche, Nr. 28 : Erstellung
einer Ballustrade vor der kaihol. Kirche,
verbunden wurden. Er scheint unS einem

geraden, billigen und gerechten Borgehen

vollständig zu widersprechen. Gegenstände

untergeordneter Natur, wie die drei letzt

genannten, welche die besonder» Interessen
unserer protestantischen Mitbürger betreffen,
mit dem an und für sich so wichtigen
und speziell für unö Katholiken so ver-
hängnißvollen Verkauf unserer Kirche in

einen und denselben AbstimmungSpnnkt zu

vereinigen,

WaS endlich den Kostenpunkt an-

belangt, der sich im Ganzen aus Fr. 216. 25

beläuft, finden wir denselben einfach er-
o r b i t a n t.

Somit wird der Antrag gestellt:
1. Es möge die hohe Regierung den

Entscheid deö Rcgierungsstalthalter-
amtes Viel vom 9, Sept. 1875 in

Sachen der Beschwerde der römisch-

katholischen Pfarrgenossenschaft von

Viel, vertreten durch Aler. Rorat

und Mithafte — gegen die Tit.

Einwohnergemeinde Viel, handelnd

durch deren Präsidenten, Hrn. Armin

Müller, und gegen die Tit. sog. alt-

katholische Kirchgemeinde in Biel,
vertreten durch Hrn. Wilhelm Gaß-

mann, cassircn und annulliren;
2. der Tit. altkatholischen Kirchgemeinde

Biel die Genehmigung zum Verkauf

und der Tit. Einwohnergemcinde Biel
die Genehmigung zum Ankaufe der

katholischen Kirche in Biel verweigern;

3. evenluell entscheiden, daß dieselbe kath.

Kirche ihrer ursprünglichen Bestim-

mung als römisch-katholischcS Gottes-

hauS erhalten werde.

Biel, den 20. Sept. 1875.

8iA. Aler. Rörat.
8iA. H i p p ol. F r o i devaur.

Die nrue Kirchtil-Drganifalian der

Stadt Klzern, durch sich selbst br-
leuchtet.

Ueber die Tragweite der am 17. Okt,

von der Kirchgemeinde Luzern beschlossenen

„Organisation" haben die Urheber

derselben, d, h. der „Vorstand des Vereins

der freisinnigen Katholiken" und daS „li-
berale Centralkomite" selbst den besten

Aufschluß gegeben, indem sie durch fol-

genden „Ausruf" die Annahme desselben

empfehlen. Diese Proklamation ist in

mehr als einer Beziehung so interessant,

daß wir sie in ihrem Wortlaut mittheilen.

„Werthe Mitbürger! Ihr werdet verschiedene

Stimme» vernehme», welche Euch die Verwer-

lung diescS'EnIwurscS anrathen. Diese Stim-

inen lauten:

l. Wir brauche« keine Organisation, wir
hatten bisher keine und es ging doch, an-
dere Gemeinden haben auch keine."

Daraus erwiedern wir: DaS kirchliche Lebe»

hat seine Entwicklung wie da» staatliche Leben,

überall dringt die Volkshcrrschast durch. Im
staatlichen Leben hatten wir früher Landvögle,

jetzt wählen wir unsere Beamten selbst; im

kirchlichen Leben waren wir bisher rechtlos, wir

waren die hörende und gehorchende Kirche, die

Geistlichkeit bildete die lehrende und befehlende

Kirche; nun aber verwerfen wir diese Zweithei-

lung der Kirche; die Bürger bilden die Kirche

nnd die Geistlichen sind die von den Bü-s-en

gewählten Beamteten.

Nebligen« hat d><- Kirchgcmciude bereits

am 22. FeS<uar 1874 einstimmig beschlossen,

sich eine besondere Organisation zu geben.

Die gegenwärtige Vorlage ist also nur die AuS-

führung eine« bereits bestehenden Gemeinde-

beschlnsses.

„Aer vorliegende Sntwurs ist im Wi-
dersprnch mit bestehenden kantonalen Ke-
sehen."

Darauf erwiedern wir: Wenn wirklich Gc-

setze bestehen, welche mit einer demokratischen

Fortentwicklung des kirchlichen Leben« im Wi-

derspruche stehen, so müssen diese Gesetze, als

gegen die Grundsätze der neuen BuudcSvcr-

fassnng verstoßend, abgeändert werden. „DaS

Alte stürzt und neues Leben blüht au« den

Ruinen!"

3. „Der vorliegende Kntwnrs ist im Wi-
derspruch mit den Lehre» der römisch-
katholische« Kirche."

Daraus erwiedern wir: Dielömisch-katholische

Kirche ist seit dem Jahre 187l) eine Andere

geworden; sie hat an die Stelle eine« fehlbarcn

Papste« einen unfehlbaren Papst gesetzt oder

an die Stelle eine« schwachen Menschen einen

mit großer Machiiülle ausgestatteten Vice-Gott.

Mit dieser sinnlosen Lehre von der päpstlichen

Unfehlbarkeit verwerfen wir auch alle mit einem

demokratischen kirchlichen Leben unvereinbaren

Vorschriften der römisch katholischen Kirche, oder

mit andern Worten: wir wollen nicht römisch-

katholisch, sondern christkalholisch sei» und dabei

gut schweizerisch bleiben.

4. „z»te Annahm« des ßnlwnrss wird
zur Jolge haben, daß in der katholischen
Kirchgemcinde Lnzern Steuern bezogen

werde» müssen."

Darauf erwidern wir- Die vorhandenen

kirchlichen Fond« reichen vollk. nimen zur Be>

streitung der bestehenden Bedürfnisse aus, und

sollten wir auch bei Ausscheidung de« Psrund-

vermögen», bei der bekannten ultramontane»

Gesinnung unserer Landesregierung, etwas zu

kurz kommen, Po kann doch der Aussall durch

Ersparnisse in andern Zweigen leicht gedeckt

werden, so daß voraussichtlich gar keine oder

jedenfalls dann ganz unbedeutende Steuern

bezogen werden müssen.



Werthe Mitbürger! Der unfehlbare Papst

hat schon einmal in unsere Gesetzgebung hinein-

regiert, er verwarf das CivilstaudSgesctz; aber

es hat mit seiner Unfehlbarkeit gefehlt, das

Gesetz ist vom schweizerischen Volke angenom-

mc» »'vrden und tritt am 1. Januar lö?ß in

Kraft. Nun suchen die Verehrer der päpst-

lichen Unfehlbarkeit in unsere Gemeinbevcr-

hällnisse hineiuzuregiereu, aber wenn Ihr, wie

da» schweizerische Volk, den Willen habt, in,

eigenen Hause selbst Meister zu sein, so würd

das römisch-katholische Hiueinregicrcn vereitelt

und die christkatholifche Kirchgcmcindc Luzern

gelangt in den Genuß der ihr zukommenden

SelbfibcstiminuugSrcchte, Darum erscheinet

zahlreich am Sonntag in der Jesnilenkirche;

in seiner cig-ncu Kirche soll die Macht deS

volksverdummenden Jesuitismus gebrochen wer-

den! Lasset Euch durch römische Deklamationen

nicht in Eurer Stimmabgabe irre machen, haltet

aus bis zum Schluß, verwerfet alle Abände-

rungsanträge und nehmt de» Entwurs au,

wie er vorliegt.

„Werthe Mitbürger! Die Augen Eurer Mit-

cidgenossen sind auf Euch gerichtet; es gilt zu

zeigen, daß Ihr gesonnen seid, mit Enern

BundeSbrüdcrn im Frieden zu leben und das

Joch der römischen Knechtschaft abzuschütteln;

es gilt zu zeigen, daß die Mehrheit der Katho-

liken LuzernS den Muth hat, sich eine demo-

kratische Organisation zu geben, aus welche im

Verein mit den gleichstehenden Mileidgenosscn

ein neues kirchliches Leben aufgebaut werden

kann."

Wochenbericht.

Schweiz. Mehr und mehr zeigt sich,

daß unS der 31. Oktober eine folgen-

schwere Entscheidung bringen wird. Die
radikale Partei geht mit größter Ent-

schiedenheit und Thätigkeit in den Wahl-
kämpf; alle besonnenen und gemäßigten

Elemente, wären es auch Männer von

überlegener Einsicht und großem Verdienst,

müssen beseitiget werden. Neben dem Feld-

geschrei: „Gegen Rom !" ertönt ein zwei-

tes! Vorwärts auf der betretenen Bahn;
das neue Werk muß voll und ganz zu

seiner Vollendung gelangen; wer nicht

unbedingt dafür ist, muß weg. Wenn

diese Männer der kurzsichtigen Leidenschaft

und niedrigen Selbstsucht Meister werden

und ähnlichen Lenkern die Zügel in die

Hand geben, dann geht es allerdings der

„Vollendung" entgegen: ter Entchrist-

lichung deS Volkes und dadurch seinem

sittlichen und ökonomische» Ruin und dem

Verlust der Freiheit und Selbstständigkeit

der Kantone und der gesammten Schweiz.

In schauderhaftem Maße häufen sich Ver-

brechen aller Art, Gewaltthaten und Be-

trügereien. Der Wagen ist bereits in

raschem Lauf nach diesem Ziele; werden

statt besonnene, nüchterne Lenker die Hetzer

und Treiber darauf gestellt, so wird er

bald unten ankommen und sich zerschlagen.

ES erwacht zwar ein Widerstand gegen

dieses unselige Treiben; aber er ist nicht

entschlossen und thätig genug; namentlich

unter den Katholiken, wir gestehen cS mit

tiefem Schmerz, ist weder Einheit noch

Klarheit und bewußte, eifrige Thätigkeit,
eine Folge von früheren und eigene» Feh-

lern, Uebertreibung einer- und Vermach-

lässtgung andererseits. Möge uns die

göttliche Vorsehung gnädig leiten und zu

besserer Erkenntniß und treuerer Thätig-
keit führen. Für jetzt haben wir vor
Allem das eine Wort: Betet! Betet

vereint und inbrünstig um gute Volks-

Vertreter, denen Gottes Ehre, Recht und

Wahrheit und das Glück ihrer Mitmen-

schen am Herzen liegt; und dann thue

Jeder seine Bürgerpflicht, um sein Ge-

wissen zu retten und das Vaterland vor

schwerem Unglück zu bewahren. Alle
Stimmen zählen; sie sind nicht verloren,

wenn sie auch nicht durchdringen; mit
einer großen Minorität muß man auch

rechnen. DaS Uebrige liegt in GotteS

Hand.

— DaS „Gutachten" von Prof. Dr.
A. Samuely über Art. 50 der schweizer.

Bundesverfassung, auf das wir schon in
einer frühern Nummer aufmerksam mach-

ten, ist eine durch Scharfsinn, Ruhe und

Unparteilichkeit sehr ansprechende Schrift.
Wir theilen zwar seinen Standpunkt nicht

(er geht rein positiv von den einmal ge-

gebeuen Bestimmungen der Bundesver-

fassung aus, die wir >'n kirchlich-politischer

Beziehung verwerfen), müssen aber ge-

stehen, daß unter den nun einmal ge-

gebenen Verhältnissen ein Zusammenleben

und Auskommen denkbar wäre, wenn be-

sagter Artikel in dem gerechten und maß-

haltenden Sinne, wie Dr. Samuely ihn

auffaßt, ausgelegt und angewandt würde.

Doch auch darüber werden die Hufen der

Büffel hinwegstampfen. Wir behalten uns

vor, Einzelnes aus Samuely's Schrift
gelegentlich anzuführen.

Misty,tm Wasel.

Solothurn. Leider müssen wir schon

wieder ein Opfer des „Kulturkampfes"
melden. Während der Hochw. Pfarrer
B obst in Biberist auf den 3. Novbr.

nächsthin seine Pfarrei verlassen muß,
ist durch RegierungsralhSbeschluß vom 26.
Oktober gegen Hochw. Pfarrer Wetter-
wald in Gretzenbach A m t s e i n st e l-

lung und Antrag au den K an -

t o n S r a t h n m A b b e r u f u n g be-

schlössen worden; in einem eigenen Flug-
blatte wird dieses neueste Negierungs-
dekret im Kantone verbreitet. Dieser

neueste Fall ist von großer p rin -

zipieller Wichtigkeit: einmal weil
die solothurnische Regierung mit ihrer
Strassentenz die „altkatholisch" geschlossenen

Ehen auch als kirchlich gültige aner-

kannt wissen will; sodann, daß sie den

k a t h ol i schen Geistlichen d i k t i r en

will, wie sie ihre geistlichen Amts-

pflichten zu erfüllen haben. Damit hat
die Regierung in das innerste Gebiet

der Kirche, ihrer Lehren und ihres Rech-

tes eingegriffen und hat nach der neuen

Staatstheorie, daß die StaatSgesetze
das Eins und Alles sind, daß sie

als die höchste Norm auch im Gebiete der

Religion zu achten seien, in einem ekla-

tauten Falle gehandelt.

Umsonst hat Pfarrer Wetterwald in

seiner Verantwortung ausdrücklich die bür-
g erliche Gültigkeit der von Herzog
getrauten Ehe anerkannt; umsonst hat er

darauf hingewiesen, daß nach Einführung
der obligatorischen Civilehe

.daS was er gethan, in vielen Fällen ge-

schehen müsse; umsonst hat er sich auf
die klaren und bestimmten Satzungen der

katholischen Kirche berufen, wornach ein

von der Kirche ausgeschiedener Priester

nicht mehr im Namen der Kirche

handeln und so auch keine kirchlich
gültige Trauung abschließen könne — das

Alles hat die Regierung von Solothurn

nicht bestimmen können, Gerechtig-
keit walten zu lassen und die Glaubens-

und Gewissensfreiheit auch für den kathol.

Geistlichen anzuerkennen. Die „alt-
katholischen" Stürmer in unserem Kan-
tone haben wieder ein Opfer verlangt
und die Regierung hat bereitwillig es

ihnen gebracht.

— Der regierende Landammann des

Kantons Solothurn, Hr. Albert Br o si,

verlangt wirklich in einem Schreiben an
den Gemeinderath „Namens des christka-

tholischen Synodalrathes" die Einräumung
der St.Ursenkirche zur Abhaltung der Synode

und Amtseinsetzung eines Bischofes im

Monat November. Das Begehren ist an

den VerwaltungSrath zur Einreichung eineS

Vorschlages gewiesen.

— Ölte». (Corresp.) Letzte Woch-

hat unsere römisch katholische Kirche

Bedachung erhalten, und am 23. Oktober

gerade zwei Monate nach der Grundstein-

legung, 23. August, stand daS Kreuz a»!

der Thurmspitze. Emsige Arbeitskraft der

Maurer und Zimmerlcute haben bei den

schönen Herbsttagen unsern Bau gefördert

der bei all' seiner Einfachheit hübsch ">ê

Auge fällt. Möge Gottes und guter

Menschen Hülfe zur Vollendung unsere^

Gotteshauses daS Nothwendige beitragen-

Luzern. Soeben ist der achte Bericht
der „Bruderschaft zur Anbetung deS hoch

heiligen AltarSsakramentcS und zur Unter-

stütznng dürftiger Kirchen" für 187-1 biS

1875 erschienen. In diesem Berichtsjahr

wurden verarbeitet: 3 Chormäntel, 1^

Meßgewänder sammt allen Zubehörden,

2 Levitenröcke, 2 Velum, 5 Stolen, ^

Alben, 3 Altartücher, 4 Chorhemden st"

Knaben, 2 blaue Chorknaben-Röcke,
^

größere Chorhemden, 18 Corporale, ^
Purisicatorien, 19 Humerale, 27 Hand-

tücher, 3 Ciborimänteli, 1 Bahrtuch,
^

rothe Unterlage für daö Meßbuch, 9 ist'

stickte Patten, 35 weiße Unterhalten.

Mit diesen Paramenten wurden bedacht

die römisch-katholischen Kirchen von Zürich-

Bern, Birsfelden, Maria-Zell, Wesenrlin-

Steinerberg, Buchenrain, Welfensberg, >

Niederwil, Aesch, Gubel. Starrkirch, Boseo,

Hospenthal, Niedererlinsbach, Finsterste-

Marbach, Himmelried, Blatten, Ufhust»-

Nottwil, Ried und Guggisberg. Da»t

den edelsinnigen Frauenzimmern und Wohi'

thätern, welche durch ihre Arbeit und G»'

ben für diese wohlthätige Unterstützung

dürftiger Kirchen beigetragen.

Luzern. Einer Korrespondenz auS M.,^
wir bestens verdanken, entnehmen wir (n>tt

Uebergehung eines schon kurz berührte»

Punktes) die freilich etwas verspätete Nach'

richt, daß in der Versammlung deS löbl-

Ruralkapitels Hochdorf, Ende August,
Hochw. Hrn. Leutpriester Melchior Este"

mann in Neudorf und Leutpriester Fr«»1

Sidler in Münster zu Sertaren des K»' l

pitels erwählt und 4 Kapitularen »e»

aufgenommen wurden. Hochw. Hr. Deka» s

Meyer in HildiSrieden leitete die Kap" I

telsversammluüg mit einer ausgezeichnete» I

Rede über die Lage der katholischen Kir^
in engern und weitern Kreisen ein.

Jura. Attenmäßig ist nun bewiest»'



daß die Staatskasse des KantonS Bern
b'S zum 1. Januar 1875 allbcr.itS

Fr 236,284 Rp. 30
für das altkatholische S taatS-
pastorenthum ausgegeben hat.

Wie wir vernehmen, werden diese Ans-

gaben nächstens in einer besondern Schrift

zusammengestellt und beleuchtet werden.

Prosit!

— Als Kommentar zu obigen Zahlen

geben wir unsern Lesern nachträglich einige

Lebensbilder aus der altkatholischen

berner. Synode, wie sie von glanbwür-
digen Seiten aus Prnntrut berichtet wer-

den. Es war Markttag, als sich die

kantonale altkatholische Synode versam-

weite; allein die Bevölkerung bekümmerte

ßch gar nicht darum, und die Wenige»,
die von ihr Kentniß nahmen, lachten,

^lwa eine Viertelstunde, nachdem die

blocken der entweihten PeterSkirche ge-

lautet hatten, sah man die Leute den

Hausern nach hinschleichen, als ob sie sich

fürchteten, sich auf offener Straße zu zei-

M. Es waren höchstens 40, voraus

Alt-Regierungsrath Jolissaint, Frossard,

der Regierungsabgeordnete, Statthalter
îfaoidevaur, GörgenS von der altkatholi-
fchen Fakultät in Bern, Herzog, der Ein-

gedrungene von Ölten, Migy von Lausen,

Kalmann, mit einem Halbdutzend Land-

läger. Die „Fremdenlegion", amtlich

SlaatSgcistlichkeit geheißen, hatte sich bei

Pipy im Pfarrhause eingefunden.

Diese Menschen sangen vorerst daö

'Vom (Irvutor.» Nach der Messe, wäh-
dend welcher eine kleine Gesellschaft von

»Vätern" von Zeit zu Zeit vor die Kirche

herausgetreten war, um zu rauchen, wurde
die Versammlung von ihrem Vorsitzenden

jolissaint, ausgedientem Freidenker, er-

bffnet und nun gingS am Schnürchen,

ohne wichtige Verhandlung. Denn Alles
war in einer Vorversammlung abgemacht

Und für die öffentliche war jede ge-

oeizte Berathung untersagt, um nicht die

Einfältigen zu ärgern. Es war also nur
An Schaustück.

Die Weltlichen herrschten; die Geist-

lichen verschwanden vor ihnen; verhandelt

wurde größtentheils in deutscher Sprache,

Und Pjpy soll nicht einmal geredet haben.

Vkehr als ein Geistlicher schien in den

Zaum zu beißen. Beschlossen wurde:

Abänderung des Katechismus „im Sinne

der Zeitbedürfnisse und des neuen Glan-

b-ns" (Berichterstatter: der Weltliche Fro-

waigeat) ; betreffend Ausarbeituug einer

biblischen Geschichte soll ein Ausschuß

hrüfen, welchem der Werke von Schuster

oder Schmid der Vorzug zu geben sei;

Erlaubniß der Pfaffenheirath, so daß PipyS

„geheime und wenig bekannte Ehe" nicht

mehr nöthig ist; Beseitigung der Soutane

(natürlich; denn neben einem Weiberkittel

würde sie sich allzu spaßhaft auSnehmen;

also Kittel zu Kittel, mit 25 gegen 18

Stimmen) ; Beseitigung der verbindlichen

Beicht (mit 45 gegen 7 St.), so daß

man seine Ostern machen kann ohne solche!

Reiner Protestantismus. Bei dieser Ge-

legenheit beantragte Uhrenmacher Chavanne,

gleich die Beschlüsse der lateranischen Kir-

chcnversammlung aufzuheben! Die Ent-

schcidung über die gestifteten Messen und

also über den Raub der Stiftungen wurde

dem Synodalrathe zugewiesen. Bezüglich

der Beicht hatte Herzog gemeint, man solle

doch warten, bis die reichsdeutschc Synode

ihre Absichten kundgegeben haben würde,

jedoch die Antwort erhalten, daß die

StaatSkirchc ihre Befehle nicht von der-

selben zu empfangen habe.

Die Sitzung hatte drei Stunden ge-

währt; das Essen währte vier, im

„Bären", und zwar in Abwesenheit PipyS,

der sich mit 2 oder 3 andern Unzufrie-

denen im Pfarrhause einschloß. Hernach

— Tanz in d e r N o r m a l s ch u l c.

(Warum nicht gerade in der Kirche? Die

Benützung der Schulen für den (römisch-)

katholischen Gottesdienst ist bekannt-

lich untersagt Eine tanzende Synode

und zwar in der Normalschule, nicht

wahr, das ist auch etwas Altkatho-

lischrs?? An dieser Gumperei betheiligten

sich weiblicherseitS nur etwa die Lehrerin-

ncn mit der Tochter und den Verwandten

des Schulvorstehers Friche — im Ganzen

14 Paare.

Auch zwei Pfaffen tanzten. „Pruntrut",
sagt das „Pays", „war der Schauplatz

so elastischer Austritte, daß man von den

Gängen deS „Storchen" bis zum Tanz-

saal noch lange die erbauliche Erinnerung

bewahren wird."
Frossard bemerkte, man müsse eben die

liberalen Geistlichen unterscheiden können,

da die liberale Religion wesentlich
verschieden sei vom ultramontanen

Katholizismus. (Hört I

Auch die Zauberin von Aurerre, Can-

tianille, war anwesend.

Zum Schlüsse wurden mehreren Ein-
wohner» um Mitternacht die Glocken ge-

zogen, unter Andern dem Großrath Folle-
tête und dem Arzte Daucourt. A m

Morgen „Komm, hei l ige r Ge ist!"
a nr Abend Tanz!*)

*) Vergleiche „Pays" Nr. 232, BaSler
„Bolksblatt" Nr. 43, „Vaterland" ,c.

— Gegen die neue Spital-Ord-
n u n g (richtiger Unordnung?) haben die

Minderheit des Gemeinderaths und die

sämmtlichen Landgemeinden protestirt. Wird
es diesen Schritten gelingen, die radikale

Mißwirthschast abzustellen?

— Staatspastor Mure na ist in

FontenaiS eingezogen, ohne daß das Amts-

blatt eine Anzeige brachte, und dock sollte

dieß laut Bericht des Kirchendirektors

Teuscher jedesmal bei der Ernennung eineS

StaatSpastorS geschehen. Der Messe des

Italieners wohnen gewöhnlich 3, sage 3

Personen bei.

Aargau. Als es sich in der OrtSbür-

gergemeinde Baden am 16. dieß darum

handelte, dritthalbhundcrttausend Franken

dem StiftSgute zu nehmen und der Kirch-

gemeinde zur Besoldung der SeelsorgSgeist-

lichen zuzuwenden l stehe Kirchenztg. Nr.
43), erhob sich ein Bürger und erklärte,

daß es der Gemeinde nicht zustehe, von

sich auS über das Kirchengut zu verfügen.

Wenn auch gegenwärtig mit der zuständi-

gen kirchlichen Autorität, dem Bischöfe,

nicht unterhandelt werden könne, so sei die

Hochw. StiftSgeistlichkeit da. Mit dieser

habe mau sich zu vereinbaren.

Der bezügliche Antrag vereinigte auf

sich — drei Stimmen. Trauriges Zei-

chcn vom RechtSsinne der Bürgerschaft.

Der greise Pfarrer Wcißenbach war im

Begriffe, das Wort zu ergreisen, daß das

Chorherrenstift erhalten werden soll, indem

der Pfarrer nnd seine drei Helfer Chor-

Herren wären. Ein momentanes Unwohl-

sein nöthigte ihn, die Versammlung zu

verlassen.

Vom Stistsvermögen bleiben noch

150,000 Fr. nebst Stistreben und Chor

Herrenhäuser. Die Gemeinde hat sich vor-

beHallen, über diesen Rest deS StistsgutcS

zu verfügen und hat den Gemeinderath

beauftragt, besörderlich Anträge zu brin-

gen. Auffallend ist, daß dem Hochw.

Hrn. Stiftspropst Frei, welcher schon über

40 Jahre in Baden als Religionslehrer

gewirkt hat, nicht von vornherein ein Pen-

sionsgehalt bestimmt wurde.

In der gedruckten Vorlage deS Gemeinde-

rathes war gesagt, daß die Aufhebung des

Stiftes erst im G r u n d s atze beschlossen

werden soll, und daß eS sich keineswegs

um die faktische Aufhebung handle.

Acht Tage nachher berichtet daS Preß-

organ des Stadtammanns: Mit all' die-

sen Schlußnahmen hat die OrlSbürgerge-

meinde Baden auf d a S G r a b des Stif-
tes ein ehrenvolles Denkmal gesetzt. -

Gewiß, wenn schreiendes Unrecht ehren-

voll ist, so ist im „Ehrenvollen" daS

Mögliche geleistet worden.

Man ist gespannt, wer der Nachfolger
des wohlverdienten Hrn. Pfarrer Weißen-
bach werden, und welche „Helfer" dieser

Nachfolger erhalten soll. Es tönt ziem-

lich laut, daß altkalholistrende Geistliche

hiesür ausersehen sind von der nämlichen

Behörde, welche das Verdienst hat, auf
das Grab des Stiftes ein ehrenvolles
Denkmal zu setzen.

Wsthum Khur.
Graudüiidcn. (Corresp Den 17. d.

fand in O berva tz die feierliche Einwei-
hung der neuen, schönen Pfarrkirche durch
den Hockwst. Herrn Weihbischof statt. Der
Feier, für welche die Gemeinde Alles auf-
wendete, was in ihren Kräften stand und
die mit demPontifikalamt von 8—'/» 1 Uhr
dauerte, wohnten nebst vielen andern Prie-
stern die Hochwst. Herren Dompropst Dr.
Willi und Domscholastikus Brügger bei.

Die geräumige Kirche macht, besonders

von außen gesehen, einen recht günstigen
Eindruck. Die stylistische Ausführung läßt
allerdings Manches zu wünschen übrig,
da gothische und romanische Formen ver-
mischt sind. Für den Bau hat sich die

Gemeinde in sehr lobenSwerthem Eifer
viele Opfer gefallen lassen. Der größere

Theil der veranschlagten Kosten, die sich

auf Fr. 36,000 belaufen, wurde durch

Sammlungen des Hochw. apostolischen

Präfekten Anton Forlano gedeckt.

Nachmittags ertheilte Se. Gnaden die

Firmung, nahm die Einweihung des um
die Kirche angelegten und erweiterten Fried-
Hofes vor und begab sich hierauf zu Fuß

von zahlreichen Priestern begleitet nach

Lenz. Am folgenden Tage war Conse-

kration der durch den Brand zerstörten

und jetzt neuhergestellten Kirche von

Brienz. Der schöne 1518 e-baute go-
thische Chor hatte, wegen seines massiven

Gewölbes wenig gelitten und wurde darum

beibehalten. Das Schiff ist ihm entspre-

chend hergestellt. Der ebenfalls gothische

Hochaltar mit herrlichen Schnitzarbeiten

konnte gerettet werden nnd steht nun wie-

der an seiner alten Stelle. Dem später

angebrachten Maria-Hilf-Bild, daS ihn halb

verdeckt, würde wohl besser eine andere

passende Stelle angewiesen. Nebenaltäre

hat die Kirche noch keine, denn die Ar-
muth der hart betroffenen Gemeinde ge-

stattete deren Anschaffung bisher nicht.

Eine sehr günstige Gelegenheit, zwei zum

Hochaltare im besten Verhältnisse stehen-

den Ncbenaltäre zu erwerben, hätten nach

unserer Ansicht die Brienzer in Obervatz,
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wo wir in der Kirche zu Muldein zwei
gothische Altarschreine mit alten Bildern
sahen, die man in einen Winkel verwiesen

hat, der die Vorstufe zum Hinauswerfen
zu bilden scheint. Sehr gelungen ist das
Geläute (3 Glocken), welches die Gebr,
Graßmeier für Brienz lieferten. Wir
möchten übrigens Brienz und insbesondere
die dortige Kirche für mildthätige Unter-
stützung fehr empfehlen Die ohnehin
arme Gemeinde hatte durch den Brand
Kirche, Pfarrhaus, Schule und die mei-
sten Privathäuser verloren, so daß sie nicht
weiß, welcher Noth sie zuerst wehren soll.
Möchten sich daher insbesondere Wohl-
thäter finden, welche zur nothdiirftigen
Ausstattung der Kirche beitragen würden.
Verweser der gegenwärtig verwaisten Pfar-
rei ist Hochw, Herr Kaplan Timern in
Lenz, der gewiß gerne Gaben entgegen-
nehmen wird.

— Im Kloster D i s e n t i S sind die

Hochw. Herren Kapitularen Otto Vintsch-

nau, Joh. Ncpvmuk Buchmann, Clemens

Hegglin und Markus Helbling aus dem

Stifte Einsiedeln angekommen, um der

fast entvölkerten Abtei Aushilfe zu leisten.

So darf man gegründete Hoffnung auf
eine Neubelebung der altehrwürdigen Stif-
tung haben.

MstHum Henk.
Genf. Das Kirchen-Einbrechen unter

Begleitung von 40 Polizeidienern hat sei-

nen Kreislauf in den katholischen Gemein-
den vollendet und die hohheitlichen Schlosser
haben ihren Dienst gethan; was der Staat
dadurch gewonnen, wissen wir nicht;
was Genf dadurch im In- und Ausland
verloren, das wissen wir, sagen es aber
auö leichtbegreiflichen Gründen hier nicht.

— Am 22. hat der StaatSrath die

katholische Kirche von Cor si er in Be-
schlag genommen und sie dem von der

Minderheit gewählten altkatholischen
Pastor überliefert. Das gleiche geschah

mit der katholischen Kirche in Herman ce.
Beide Kirchen waren von den Römisch-
Katholischen verbarrikadirt und mußte mit
Gewalt genommen werden. Die bisheri-
gen Pfarrer, sowie die Gemeindebehörden

protestirten gegen dieses staatliche Vor-
gehen.

HZisthum Sitten.
Sitten. St. Gn. der neugewählte B i-

schof Jardinier siedelt mit Schluß die-
ses Monats aus seiner Pfarrgemeinde nach

Sitten über und tritt die Verwaltung deö

BiöthumS an.

Personal-Chronik.
S olo t h u rn. Der Regicrungsrath hat

als provisorischen Pfarrvcrweser von F ulen-
bach den Hochw. Hrn. Eduard Ch a p u i S

ernannt.

— Am 4 Oktober starb in M a r i a st e in
der Hochw. Hr. Joseph Günther von Zull-
wil, 81 Jahre alt, früher Professor am Gym-
nasium zu Solothurn (der letzte des ehemali-

gen Prosessoren-CollcgiumS), nachher Hülfs-
Priester an der katholischen Kirche zu Basel,

von wo er sich' nach Mariastein zurückzog,
ein exemplarischer, hoher Achtung würdiger
Lehrer und Priester. Samstag den 23. wnrdc

er in Mariastein begraben, wobei der Hochw.

Hr. Pfarrer Jurt von Basel die Leichenrede

hielt. II. I
L u z ern. Zum Pfarrei nach H itzk irch

wurde der Hochw. Hr. Stutz, Scminardirek-
tor daselbst, gewählt.

S ch w y z. II. B e d a O'Connor
wurde 1816 in London geboren, pilgerte dann

als läjähngcr Knabe, durch einen Rns der

Vorsehung angeregt, nach Einsicdeln, trat dort

1347 in den Ordensstand. 1331 zum Priester

geweiht, wanderte er schon zwei Jahre später

als Missionär und Mitbegründer der nunmch-
riaen Abtei St. Meinrad nach Amerika. Nach

einem rastlos thätigen Missionsleben berief

ihn der Bischof Mauriz de St Palais von
Vinccnneö als Kanzler und Generalvikar. Letz-

ten 20. Sept. hatte P. Beda bei Grundlegung
der neuen deutschen Kirche von JndianopoliS
noch dreimal an demselben Tage in deutscher

und englischer Sprache gepredigt. Bereits un-
wohl kam er aus der Rückreise nach Torrs
imuto, wo er früher 6 Jahre gewirkt hatte.

— In E s ch c n b a ch feierte am 17. Okt.
der Hochw. Herr Chorherr Jgnaz Vital H r r-

zog seine hl. Jubclmesse. (Die Ppjmiz war
am 2. Okt. 1823 in Münster.) D?r Ehren-
Prediger, Herr Pfarrer Suter, gedachte der se-

genSrcichen Wirksamkeit deS Jubilaten als Vi-
kar in Wohl Hausen, als Psarrer in Psesfikon

und Obcrleulpricster in Münster. Bei der

Jubelmcsse assistirten Leopold als geistlicher

Vater und als Leviten die HH. Psarrer Jgnaz

Herzog von Schwarzenbach und l>. Vital, Vick,

(lap., wie der Ehrenpredigcr geistliche Sohne
des Jubilaten. Der zweite Theil des Festes

verlief im freundlich geschmückten Psarrhofe in
der heitersten Weise. In Verse», Reden, Tele-

gramme» wurden dem Jubelgreise» die Glücks-

wünsche dargebracht.
W a l l i S. Hr. Domherr R i ch on Dok-

tor der Theologie, gew. Prior der Abtei von
St. Moriz, ist als bischöfl. Kanzler in S i t-

t e n gewählt. Derselbe kennt beide National-
sprachen und wird sich durch seinen leutseligen

Charakter alle Herzen gewinnen.

Inländische Mission.

l. G e w ob n l i ch e V ere i n S b ei kr â z e

Uebertrag laut Nr. 43- Fr. 29,343. 42

AuS der Psarrei Kricgstetten „ 10. —

„ „ » Tobel „ 48.-
„ Ölten „ 16. 60

Von V. M. G. „ 1. -
Pfr. M. „ 2. -

„ A. R. H. 10. -
„ B. K. „ 18. 30

der MissionSstation Bubikon 40.—

„ „ Wald „ 32. —

„ Tit. Männer-Bruder-
schast in Luzern „ 45. —

Von der Pfarrei Liestal „ 15. —

„ Ungenannt, Poststempel

Wittnau „ 10. —

Nachtrag aus der Pfarrei Muri „ 39. 40

Kirchenopser aus der Gemeinde

Oberhelsenschwil' „ 29. 96

Fr. 29,862. 78

Das Total-Eegcbniß wird ohne wei-
teren Aufschub in nächster Nr. verzeichnet, nach-

trägliche Gaben können noch bis 3. AovSMlWr
längstens eingeschickt werden.

O.c Kassier der inl. Mission:
Vfciffer-îlmigcr in liniern.

Folgende Geschenke sind der iul. Mission
zugekommen:

Von einem ungenannt sein wollenden Geistli-
chen in Luzern: Mehrere Stolen.

Von Ungenannt in Luzern: Leinwand und

Spitzen zu einer Albe, für Zürich bestimmt.

Von Fr. Degen-Meyer in Luzern: Leinwand

zu einem Allartuch.
Von Ungenannten: 3 Stolen und 3 Pallen.
Von Ungenannt: 2 'Blumenstöcke.
Von Ungenannt .v n Boswil : 6 Elle» Spitzen.
Von dem löbl. Frauenkloster in Faido: 2 Hu-

merale, 11 Purificatore, 4 Handtüchlcin, 1

grosie« Handtuch, 1 Albe, 1 Altartuch, 1

grünes und 1 blaues Meßgewand, 1 ge-
blümlcs Velum.

Durch das Tit. kathol. Pfarramt in Dußuang :

2V Purificatore, 6 kleine Cotporale.
Von G. M. in Luzern : 1 Aufsatz (Herz Jesu)

mit Strahlen.
Von Ungenannt aus Wyl: 2 Blumenstöcke.

Durch Hochw. Chorh. Estermann laut Testa-
ment des Chorherrn Schenker sel. in Mün-
ster: 11 Ueberröcke, 7 Talar, 3 Biretle.

Durch Hrn. Spitalpfarrer Helffer in Freiburg

von Mdme. Schöuweid-Thalmann in Fr»-

bürg: 3 Knabenkappen, 5 Töchterhauben,

divers! Nas- und Halstücher ze. (iür Fle"-
rier bestimmt.)

Bon Herrn Tuchhhändler Egger in Freiburg i

1 neues blaues Meßgewand (für Fleuri»

bestimmt.)
Von Madame de Neynold-Boccard in Fr»-

bürg,- Corporalieu undPuiificatoricnre. ssi"'

Fleurier bestimmt.)
Von Dr. G. Casclla und Hrn. Psarrer Carl

Bellotti, beide von Arona: 1 grünes Meß-

gewand und 1 Seelen-Meßbuch.

Namens der Paramenten-Verwaltung t

H a b e r t hür,
Kaplan im Hos, in Luzern.

Briefkasten. D. L. Mußte leider verschoben

werden.

Im Laufe dieser Woche sind die

Pius-Annalcn Nr. 19 versandt worden

Bei B. S ch w e n d i m a n n, Buchdrucker

in Solothurn, ist zu haben:

Schematismus
der

schweizerischen Kapuzinerprovinz

Preis 25 Cts.

Liquidation voll KirchellMMten.
^ Der Unterzeichnete macht hiemit der Hochw. Geistlichkeit die ergebene

z Anzeige, daß er die von seinem Schwiegervater, dem wohlbekannten Hin.

I B. Jeker-Stehli sel., hinterlassene Kirchenornathandlung übernommen

î hat und liguidirt.
D Das reichhaltige Lager besteht vorzüglich aus verarbeiteten Meßge-

wandern, Stolen, Chormänteln, Fahnen, Velum, Chorhemdern, Alben,
i Röcken und Krägen für Ministranten, Mcßgiirtel unverarbeiteten
W Stoffen, Broderie», Spitzen-Garnituren jeder Art. Schöne Auswahl von
f Kcrzenstöcken, Lampen, Rauchsäßern, Meßkäimchcn und viele andere Artikel.

Prompte Bedienung. Ausstellung der Gegenstände in meiner Woh-
i nung. Herabgesetzte Preise. Bedeutender Rabatt bei größern Ankäufen.

Es empfiehlt sich bestens

M 43 B. Lenzinger-Jeker, Marktgasse, 44, Bern.

ß

S

Kin K i r ch e n s ch m u ck, ^
welchen jede Kirchenverwaltung anschaffen sollte, sind transparente

Lìààen - Nenster -
TranSparent-Rouleaux machen mehr Effekt als die zehn- bis sünfzchnmal theu-

reren Glas-Gemälde. Sehr schöne Transparent-Kirchenfenster-Rouleaux, als Zierde

für jede Kirche verfertigt und liefert billigst
Muster stehen zu Diensten. Heorg Attschuh, Maler, in Einsiedeln.

Attest.
Unterzeichneter bezeugt hiermit, daß die von Hrn. Malermeister Georg

Alt s ch u h in Einsiedeln für unsere Kirchenfenster angefertigten Rouleaux durch

correcte Zeichnung und entsprechendes Colorit sowohl, als auch des verhältnißmäßigen
billigen Preises wegen unsere vollste Zufriedenheit erlangt haben.

Wir empfehlen allen Tit. Kirchenvorstehern die Anschaffung dieses so schönen

Kirchenschmuckes.

Altend orf, den 13. Juli 1875. Fr. Paul Bluntschi, Pfarrer.

Druck und Expedition von B. Schwendimann in Solothurn.


	

